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Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Finsterwalde
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In der Stadtverordnetenversammlung am 23.02.2022 im öffentlichen Teil bestätigte  
Beschlüsse

Feststellung der Tagesordnung der Stadtverordneten-
versammlung Nr. 16 vom 23.02.2022
Vorlage: BV-2022-020
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Tages-
ordnung der Stadtverordnetenversammlung Nr. 16 vom 
23.02.2022.

Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanverfahrens Schacksdorfer Straße Flur 18, 
Flurstück 328 der Gemarkung Finsterwalde
Vorlage: BV-2022-001
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Einlei-
tung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens 
zur Schaffung von Baurecht für ein eingeschossiges Ein-
familienhaus auf Teilen des Flurstücks 328 der Flur 18 in 
der Gemarkung Finsterwalde.

Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Doro-
theenstraße I“
Vorlage: BV-2022-002
1.  Für das Gebiet Flur 24, Flurstücke 251, 252/2, 253, 

254, 255, 256, 257/1, 257/2, 259/1, 265, 266, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 280, 281, 282, 410, 411 und 414 
sowie Teile der Flurstücke 258, 259/2, 264, 273, 558, 
373 und 406/1 der Gemarkung Finsterwalde gemäß an-
liegendem Lageplan (Anlage 1) vom 18.11.2021 wird 
ein Bebauungsplan aufgestellt. Mit dem Bebauungsplan 
„Dorotheenstraße I“ werden die folgenden allgemeinen 
Planungsziele angestrebt: Ausweisung eines Reinen 
Wohngebietes.

2.  Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Be-
bauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13b 
BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in 
das beschleunigte Verfahren nach § 13a i. v. m § 13 
BauGB) aufzustellen.

3.  Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu ma-
chen.

Abwägung zum Vorentwurf der 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich „Drößiger Straße“ 
und „Westentlastung“
Vorlage: BV-2022-003
1.  Die Stadtverordnetenversammlung wägt die in der An-

lage aufgeführten Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffent-
licher Belange und der Öffentlichkeit aufgrund des § 1 
Abs. 7 Baugesetzbuch zum Vorentwurf der 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes ab und bestätigt diese 
als Beschluss (Einzelbeschlüsse).

2.  Die Verwaltung wird beauftragt sicherzustellen, dass 
die Abwägung in den Entwurf der 10. Flächennutzungs-
planänderung eingearbeitet wird.

Abwägung zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Wohnbebauung Helenenstraße IV“
Vorlage: BV-2022-004
1.  Die Stadtverordnetenversammlung wägt die in der An-

lage aufgeführten Stellungnahmen aus der Beteiligung 
der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge und der Öffentlichkeit aufgrund des § 1 Abs. 7 Bau-
gesetzbuch zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Wohnbebauung Helenenstraße IV“ 
ab und bestätigt diese als Beschluss (Einzelbeschlüsse).

2.  Die Verwaltung wird beauftragt sicherzustellen, dass die 
Abwägung in den Entwurf des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes eingearbeitet wird.

Bericht der eingeworbenen Mittel in Form von Spenden, 
Sponsoringleistungen und Werbungen im Jahr 2021
Vorlage: BV-2022-014
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht der 
eingeworbenen Mittel in Form von Spenden, Sponsoring-
leistungen und Werbungen für das Jahr 2021 zur Kenntnis. 
Gleichzeitig wird dem Bürgermeister für das Jahr 2021 
Entlastung erteilt.
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Bekanntmachung der Genehmigung der 3. Änderung des Bebauungsplanes  

„Drößiger Straße“

Die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Finsterwalde in ihrer Sitzung am 24.11.2021 beschlos-
sene 3. Änderung des Bebauungsplanes „Drößiger 
Straße“ der Stadt Finsterwalde wurde mit Verfügung des 
Landkreises Elbe-Elster, als höhere Verwaltungsbehörde, 
vom 08.03.2022, AZ: 63-02226-21-53, genehmigt. Die Er-
teilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungspla-
nes „Drößiger Straße“ ist in beiliegender Karte dargestellt. 
Die 3. Bebauungsplanänderung „Drößiger Straße“ und 
deren Begründung mit Umweltbericht und Anlagen sowie 
die zusammenfassende Erklärung werden zu den öffentli-
chen Sprechzeiten (Servicezeiten):

dienstags und donnerstags 
von 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr

im Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr, 
Zimmer 139 (Eingang M, Erdgeschoss) der Stadtverwal-
tung Finsterwalde, Schloßstraße 7/8 in 03238 Finsterwal-
de zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes „Drößiger Straße“ 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes „Drößiger Straße“ tritt mit dieser Be-
kanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Hinweis gemäß § 215 BauGB:
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der dort verzeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften und eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadtverwaltung Finsterwalde, 
Schloßstraße 7/8 in 03238 Finsterwalde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche nach den § 39 bis 43 BauGB 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendma-
chung wird hingewiesen.

Finsterwalde, den 09.03.2022

Gampe
Bürgermeister
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Planänderungsbereich Bebauungsplan 

Drößiger Straße

Anordnung der Bekanntmachung
Hiermit wird angeordnet, die Genehmigung der 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Drößiger Straße“ der Stadt 
Finsterwalde im „Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde“ im 
Wege der Ersatzbekanntmachung bekannt zu machen. Die 
Auslegung/Bereithaltung der 3. Bebauungsplanänderung 
„Drößiger Straße“ der Begründung dazu mit Umweltbe-
richt und Anlagen sowie der zusammenfassenden Erklä-
rung erfolgt ab 25.03.2022 auf Dauer im Zimmer 139 des 
Fachbereiches Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr (Ein-
gang M, Erdgeschoss), der Stadtverwaltung Finsterwalde, 
Schloßstraße 7/8 in 03238 Finsterwalde während der öf-
fentlichen Sprechzeiten (Servicezeiten):

dienstags und donnerstags 
von 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr.

Finsterwalde, den 09.03.2022

Gampe
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Finsterwalde 
über die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Schacksdorfer Straße 
Flur 18, Flurstück 328
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde 
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 23.02.2022 die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Schacks-
dorfer Straße Flur 18, Flurstück 328 beschlossen.
Die Lage des Plangebietes ist im beigefügten Kartenaus-
schnitt dargestellt. Mit dem Bebauungsplan werden die fol-
genden allgemeinen Planungsziele angestrebt: Schaffung 
von Baurecht für ein eingeschossiges Einfamilienhaus.
Der Beschluss wird hiermit nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des 
Baugesetzbuches bekannt gemacht.
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Schacksdorfer Straße Flur 18, Flurstück 328

Planbereich vorhabenbezogener Bebauungsplan

Finsterwalde, den 10.03.2022

Gampe 
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Finsterwalde 
über die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Dorotheenstraße I“
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Finsterwalde 
hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 23.02.2022 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes „Dorotheenstraße I“ beschlossen. 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung 
Finsterwalde in der Flur 24, die Flurstücke 251, 252/2, 253, 
254, 255, 256, 257/1, 257/2, 259/1, 265, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 280, 281, 282 410, 411 und 414 sowie Teile 
der Flurstücke 258, 259/2, 264, 273, 558, 373 und 406/1. Die 
Lage des Plangebietes ist im beigefügten Kartenausschnitt 
dargestellt. Mit dem Bebauungsplan werden die folgenden 
allgemeinen Planungsziele angestrebt: Ausweisung eines 
reinen Wohngebietes. Der Beschluss wird hiermit nach § 2 
Absatz 1 Satz 2 des Baugesetzbuches bekannt gemacht.
Gemäß. 13a Abs. 3 BauGB wird bekannt gemacht, dass 
der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren unter 
Anwendung von § 13b BauGB (Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen in das beschleunigte Verfahren - Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung) ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird.
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Bebauungsplan "Dorotheenstraße I"

Anlage 1 BV-2022-002 - Darstellung Plangebiet

Finsterwalde, den 09.03.2022

Gampe
Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachungen anderer Behörden
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